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mation über die Situation heute und Problem ın Geschichte und Gegenwart.
nächster Dies wohl nicht beiten ZUr praktischen eologie hg. V, Pa-
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hängnis darin, die ökumenische 21| Unter den Forderungen der en Dis-
langsam voranging und der Bruch ziplin betrifft das Kirchengebot der S  in
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den ühnen Vorstößen unges  er Hoff- wichtigen rage efaß: sich der Autor dieser
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durch die Scholastik und die volle Ausbil-trifft“ (61) Hier E E, allerdings —
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auf eiıne wirkliche Finheit das Aufkommen schluß bilden Ausführungen über „Gottes-
neuel und bedeutsamer Spaltungen edeu- dienst und personaler Glaube vn  S der Neu-
tet”“ (64 1, Ein Okumenismus, der SCHN- eit”. Seiner Ausrichtung nach stellt sich
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der FEinheit der Kirche die Einheit der Welt Ben Verbindlichkeit der Teilnahme amı
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LONNING PER/CASALIS GEORGES/HÄ­
RING BERNHARD, Die Zukunft des Öku­
menismus. (Ökumenische Perspektiven Nr.1), 
(109.) Lembeck/Knecht, Frankfurt a. M. 1972. 
Paperback, DM 12.-. 
Mit drei Referaten anläßlich eines Kollo­
quiums über „Die Zukunft des ökumenis­
mus" und einem von den Teilnehmern ge­
meinsam erarbeiteten Bericht eröffnet das 
Institut für ökumenische Forschung in Straß­
burg eine eigene Schriftenreihe. Die Absicht 
des Unternehmens, ,,einen breiteren Leser­
kreis durch eine Konfrontation mit unter­
schiedlichen theologischen und konfessionel­
len Positionen an der gegenwärtigen ökume­
nischen Diskussion zu beteiligen" (7), ist 
unbedingt zu begrüßen. Diesem Ziel der 
neuen Reihe wird der 1. Band vollauf ge­
recht. 
Unter dem Titel „Von der Bewegung zur 
Institution?" versucht P. Lonning die „be­
stimmenden Tendenzen innerhalb der heu­
tigen Ökumene" kritisch zu werten (11). 
Der Oberblick über die Entwicklung der 
ökumenischen Bewegung, die Infragestellung 
des heutigen ökumenischen Establishments 
auf der einen und des modernen ,,säkularen" 
ökumenismus auf der anderen Seite ver­
mitteln insgesamt eine ausgewogene Infor­
mation über die Situation heute und in 
nächster Zukunft. - Dies kann wohl nicht 
in gleicher Weise über den Beitrag „Die 
Zukunft des ökumenismus" von G. Casalis 
gesagt werden. C. sieht das heutige Ver­
hängnis dar-in, ,,daß die ökumenische Arbeit 
zu langsam voranging und daß der Bruch 
innerhalb der verschiedenen Denominationen 
eintrat, ehe die Einheit verwirklicht werden 
konnte". Wäre die Einheit vorher verwirk­
licht worden, so hätte innerhalb einer ver­
einten Kirche gesund und fruchtbar werden 
können, was heute den ökumenischen Dialog 
verhindert (34). In dieser Situation ist ein 
Kompromiß „zwischen der Schwerfälligkeit 
und der Erstarrung auf offizieller Seite und 
den kühnen Vorstößen ungestümer Hoff­
nung" nicht mehr möglich (27). Entschei­
dend für die Zukunft ist die theologische 
Reflexion aus der geschichtlichen Situation, 
das politische Engagement für einen neuen 
Sozialismus, der revolutionäre Kampf und 
der „wilde ökumenismus" (46-61). Die 
verschiedenen Kirchen müssen sich bewußt 
werden, ,,wie unbedeutend und nutzlos jede 
Frage ist, die nur ihre eigene Zukunft be­
trifft" (61). Hier wäre m. E. allerdings zu 
fragen, ob in Zukunft ökumenismus über­
haupt noch sinnvoll ist, wenn ,,das Zugehen 
auf eine wirkliche Einheit das Aufkommen 
neuer und bedeutsamer Spaltungen bedeu­
tet" (64 u. ö.). Ein ökumenismus, der gegen­
über Traditionen, Institution und Lehre eine 
rundweg gleichgültige Haltung einnimmt und 
der Einheit der Kirche die Einheit der Welt 
entgegensetzt, wird -in der Tat nicht viel 
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mehr als neue Spaltungen hervorbringen 
können und gibt sich damit letztlich selber 
auf. Denn ihm widerfährt genau das, was er 
der Institution als Erstarrung zum Vorwurf 
macht: er begibt sich der Möglichkeit, sich 
selber kritisch in Frage stellen zu lassen. -
In etwa mit derselben Problematik setzt 
sich auch B. Häring auseinander. Sein Refe­
rat „Routine oder prophetische Konkretion" 
ist stellenweise theologische Meditation und 
bezieht deutlich, aber ohne Einseitigkeiten 
Stellung. Besonders ansprechend wirken u. a. 
die Ausführungen über den Säkularökume­
nismus, über das Gebet, über Konversion 
und Bekehrung und über den Pluralismus. 
Insgesamt bietet das Bändchen dem kriti­
schen Leser einen kurzen, aber doch um­
fassenden Einblick in die ökumenische Si­
tuation. Es dürfte sich deshalb auch als In­
formationsquelle für Referate, Arbeitskreise 
usw. sehr empfehlen. 
Münsterschwarzach Edgar Friedmann 

MORALTHEOLOGIE 

TROXLER GEORG, Das Kirchengebot der 
Sonntagsmeßpflicht als moraltheologisches 
Problem in Geschichte und Gegenwart. (Ar­
beiten zur praktischen Theologie hg. v. Pa­
storalinstitut der Univ. Freiburg/Schw., 
Bd. 2.) (265.) Universitätsverlag Freiburg/ 
Schw. 1971. Kart. 1am. sfr 30.-. 

Unter den Forderungen der kirchlichen Dis­
ziplin betrifft das Kirchengebot der sonn­
und feiertäglichen Mitfeier des Meßopfers 
jeden zum Vernunftgebrauch gelangten Ka­
tholiken am unmittelbarsten und häufigsten. 
Nach uralter Oberzeugung gilt die unent­
schuldigte Verletzung dieser Pflicht als 
schwere Sünde. Ist dieses Kirchengebot in 
seiner bisherigen Strenge auch in unserer 
Zeit mit ihrem gewandelten Liturgiever­
ständnis noch beizubehalten? Mit dieser 
wichtigen Frage befaßt sich der Autor dieser 
interessanten Studie, indem er zunächst der 
Herkunft und Verpflichtung der frühchrist­
lichen Herrentagsfeier nachgeht und dann 
den Werdegang des Sonntagsgesetzes in der 
konstantinisch-römischen Reichskirche sowie 
in den germanischen Reichen des Westens 
und schließlich in der frühmittelalterllchen 
westlichen Kirche untersucht. Ausführlich 
kommt sodann die theologische Begründung 
durch die Scholastik und die volle Ausbil­
dung der schweren Sonntagsmeßpflicht in 
der Nachscholastik zur Sprache. Den Ab­
schluß bilden Ausführungen über „Gottes­
dienst und personaler Glaube in der Neu­
zeit". Seiner Ausrichtung nach stellt sich 
das Werk Troxlers als ein resolutes Plä­
doyer zugunsten der Milderung der stren­
gen Verbindlichkeit der Teilnahme am 
Sonn- und Feiertagsgottesdienst dar. 
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allgemeine Überzeugung > schwer VeTI-
endeten Gestalt“ esteht (23) dieser

pflichtenden Charakter des Sonntagsgebotes Spannung zwischen Tatsächlichkeit und g-
eröffneter Möglichkeit entzündet

infolge Gewohnheitsrechtes oder positiver cich die cittliche Verbindlichkeit: als dem
bestsetzung vorhanden gewesen, würde Tho- umgreifenden Ordnungsprinzip innerhalb des
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Hese Ausstellungen min!  dern aber nicht den Erkenntnis Gottes den Vollsinn seiner

SE in der Welt unı damit auch den ent-Wert dieser verdienstvoHen Untersuchung.
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Das Eigenständige der mit großem Fleiß 
unter Berücksichtigung sehr weit gefächerter 
Literatur erstellten Arbeit liegt weniger in 
der Erhebung der theologiegeschichtlichen 
Fakten, die bereits früher von anderer Seite 
zusammengetragen worden waren, als in der 
Wertung dieser Fakten im Sinne der ge­
nannten Zielsetzung. Interessant ist zweifel­
los die Tatsache, daß weder in der Patr.istik 
noch in der Hochscholastik die Meßpflicht 
an Sonn- und Feiertagen als materia gravis 
aufgefaßt wurde. Erst in der Spätscholastik 
zeigen sich Ansätze in dieser Hinsicht. Der 
erste bedeutendere Theologe, der die Schwer­
sündhaftigkeit der Meßversäumnis lehrte, 
war der hl. Antonin von Florenz (gestorben 
1459). Diese Auffassung setzte sich schon 
bald allgemein durch, sie fand Eingang in 
die Katechismen, wurde einhellig von den 
MoraltheoloJ?;en (mit Au-snahme Caramuels) 
vertreten und in kirchenamtlichen römischen 
Verlautbarungen als selbstverständlich hin­
gestellt. Unter diesen Umständen verschlägt 
es wenig (anders als der Autor zu meinen 
scheint), daß sich die Sonntagsmeßpflicht 
(und dann noch ohne Hervorhebung des 
Verpflichtungsgrades) formell als allgemei­
nes Gesetz der Lateinischen Kirche erstmals 
im CIC c. 1248 findet. Immerhin handelt 
es sich um ein mehr als 500 Jahre bestehen­
des Gewohnheitsrecht und eine entsprechend 
gebildete Gewissensüberzeugung der Hier­
archen und der Laien. - Die Wertung des 
Sonntagsgottesdienstes als öffentlicher Gott 
geschuldeter Kult würde ich trotz ihrer Ver­
wandtschaft mit heidnischen Anschauungen 
im Rahmen der christlichen Schöpfungs­
theologie positiver beurteilen, wie überhaupt 
die Berücksichtigung des Axioms ,Gratia 
supponit naturam' der Arbeit zugute ge­
kommen wäre. 
Bei der grundsätzlichen Frage, ob die Kirche 
überhaupt berechtigt sei, ihre eigenen Ge­
setze den Gläubigen sub gravi, d. h. heils­
entscheidend, aufzuerlegen, kann man sich 
für die verneinende Anskht wohl nicht mit 
dem Vf. auf Thomas v. Aquino berufen. Es 
widerspricht historischem Einfühlungsver­
mögen, von moderner Mentalität geprägte 
restriktive Einstellungen dieser Art bei dem 
mittelalterlichen Denker wiederfinden zu 
wollen. Wäre zu seiner Zeit bereits eine 
allgemeine Oberzeugung vom schwer ver­
pflichtenden Charakter des Sonntagsge~?tes 
infolge Gewohnheitsrechtes oder positiver 
Festsetzung vorhanden gewesen, würde Tho­
mas sicher keine andere Meinung geäußert 
haben, wie er ja auch keine Bedenken trägt, 
beim parallelen Fall des kirchlichen Fasten­
gebotes die Möglichkeit schwersündhafter 
Obertretung (nicht nur im Falle der Geset­
zesverachtung) anzunehmen (S. th. II II 
147, 3 ad 2). 
Diese Ausstellungen mindern aber nicht den 
Wert dieser verdienstvollen Untersuchung. 

Das umfangreich vom Vf. dargebotene hi­
storische Material und ,seine eigenen Stel­
lungnahmen regen dazu an, sich der Pro­
blematik der bisher geltenden kirchengesetz­
lichen Regelung der Sonntagsheiligung be­
wußt zu werden. 

AUER ALFONS, Autonome Moral und 
christlicher Glaube. (204). Patmos, Düssel­
dorf 1971. Kart. 1am. DM 19.80. 

Während man vor noch nicht allzu langer 
Zeit für eine stärkere „Theologisierung" der 
christlichen Sittenlehre eintrat, macht sich 
seit einigen Jahren im Zuge der Säkulari­
sierung des religiösen Bereichs eine gegen­
läufige Bewegung bemerkbar. Man stellt d!e 
Frage nach dem Proprium der christlichen 
Sittlichkeit und zeigt sich in wachsendem 
Maße geneigt, für den irdischen Pflichten­
kreis in inhaltlicher Hinsicht spezifisch christ­
liche Normen in Abrede zu stellen, wie ja 
auch die HI. Schr-if.t ihre sittlichen Weisun­
gen des öfteren einem bereits vorfindlichen 
nichtjüdischen bzw. nichtchristlichen Ethos 
entnimmt. Im Grunde genommen handelt 
es sich hierbei um keine neue Erkenntnis. 
Man braucht sich ja nur daran zu erinnern, 
welch hervorragenden Rang aus dem sitt­
lichen Naturgesetz abgeleitete Normen seit 
jeher in der Moraltheologie eingenommen 
haben. 
Der bekannte Tübinger Moraltheologe be­
faßt sich in seinem Werk in sehr gründ­
licher Weise und gekonnter Diktion mit die­
ser Thematik. Seine auf zahlreiche zeitge­
nössische Äußerungen zum Thema bezug­
nehmenden Ausführungen zählen zu dem 
Bedeutendsten, was auf dem Gebiet der 
Fundamentalmoral in der letzten Zeit zu 
verzeichnen ist. Im Anschluß an die tra­
ditionelle Seinsethik sieht der Autor das 
Wesen des Sittlichen, soweit es das Welt­
ethos betrifft, als das Ja zur Wirklichkeit, in 
die der Mensch hineingestellt ist. Diese 
Wirklichkeit ist auf Sinn und Ordnung hin 
finalisiert, ihr eignet eine wesenhafte Ra­
tionalität, die der Mensch zu durchschauen 
vermag. Dabei wird er gewahr, daß „eine 
Spannung zwischen der tatsächlichen, noch 
unerfüllten Gestalt der Wirklichkeit und 
ihrer je besseren und schließlich ihrer voll­
endeten Gestalt" besteht (23). An dieser 
Spannung zwischen Tatsächlichkeit und ge­
schichtlich eröffneter Möglichkeit entzündet 
sich die sittliche Verbindlichkeit: als dem 
umgreifenden Ordnungsprinzip innerhalb _des 
Universums obliegt es dem Menschen, diese 
Spannung zu mildern und die Wirklichkeit 
der Entfaltung und Erfüllung näherzubringen. 
So tritt dem Menschen „aus der Mitte seiner 
eigenen Existenz der unabdingbare An­
spruch der ihm vorgegebenen Wirklichkeit 
entgegen". Da er „ohne die ausdrückliche 
Erkenntnis Gottes den Vollsinn seiner Exi­
stenz in der Welt und damit auch den ent-
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